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theile, und mußte selbst denen, die ihn gebrauchten,
unbequem seyn. Diesem Uebelstande wollte der gefez-
gebende Räch abhelfen ; er machte also den Beschluß,
daß der julianische Calender abgcschast werde, und
in Helvetic« nur eine Zeilrechnung gebraucht werden
fall. — Aber auch der gregorianische Calender be-

dürfte einer Verbesserung in der Form, in welcher er
gewöhnlich dem Volke vorgelegt ward. Er enthielt
eine abgcschmakte Zeichendcutcrey, die nur in den

Zeiten der tiefsten Unwissenheit erträglich war; er
gewöhnte den Landmann an einen Einfluß von lâchers
lichen Calenderzeichen zu glauben, und verschloß chm

dadurch den Weg zu einer richtigern Kenntniß der
Natur, die ihn einzig in seinen Arbeiten leiten sollte.

Der grosse Rath glaubte also dem Volke eine we-
fcntliche und unverkcnimbare Wohlthat zu erweisen,
wenn er darauf dachte, jene unnütze, abgeschmakte
und schädliche Nahrung des Aberglaubens wegzurän-
men, um in dem Calender, diesem nothwendigen und
gemeinnuzigen Volksbuche, die Erfahrungen, Lehren
und Vorschriften anzubringen, welche der Fleiß eines
aufgeklarten Zeitalters der Natur selbst abgelernt harte.
Der Irrthum, der Aberglaube und das veralterte
Vorurcheil sollten nach seiner Absicht der geprüften
Wahrheit Plaz machen. Das Wesentliche, das dem
Volke bey dem Calender am Herzen liegt und seine

Besorgnisse erregt hat; die Fest- und Sonntage soll-
ten unverändert bleiben; die Verbesserungen sollten
also nur die Nebensachen betreffen, die in so manchen
Calender» ohnedem schon lange nicht mehr zu finden
find.

Der grosse Rath glaubte dabey das helvetische Volk
weder in seinen Sitten, noch die christlichen Kirchen
in ihren chrwürd gen Gebrauchen zu kranke», wenn
er einer Commission den Auftrag gab, zu untersuchen,
ob nicht dem alten helvetischen Calender auch die Zeit-
rechnung beigedrukt werden könnte, weiche die ftan-
zösische Republik, unsere mächtige Freundin und Be-
schützerin angenommen hat.

Die neue französische Zeitrechnung wird den meisten
Calendern in >Dcntsct:land bcygcdi utt, und dort kommt
es niemand in den Sinn, dem Landesherr», der es
duldet oder befiehlt, die Absicht beyzumesscn, die väter-
lichen Gebräuche oder die Religion des Landes umzu-
kehren.

Eine solche Einrichtung ist bey uns weit nothwen-
diger als in andern Landern; unsere Handelsgeschäfte
Zehen meistens nach dem Gebiet der französischen Re-
publik; unsere politischen Verhältnisse sind mit denen
der französischen Nation genau verknüpft; es ist also
ein Bedürfniß für uns, in unserm eigenen alten Ca-
lender auch zugleich die Tage zu finden, an welchem!
die Briefe, die wir erhalten, geschrieben sind.

Von einer Zeitung, wie die ist, die zu Zürich in
der Bürklischen îDrukerey ausgegeben wird, kann man
es erwarten, daß sie so wohlgemeinte nüzliche Absichten
vcrläumdcn könne; sie scheint sichö überhaupt zum Gî>
schüft gemacht zu haben, die Gemüther gegen die
wohlthätigen Arbeiten der gesczgebenden Räthe einzu-
nehmen; aber das helvetische Volk sollte zu edel und

zu klug, und zu wohl gesinnet seyn, um solche» Ver-
iänmdnngen einigen Glauben bcyzumessen.

Arau, den zten July, 1798.

Hauptpuartier Bern, 72, Messidor, (zo. Inn>) s. M
der fränkischen Republik.

Der Obcrgeneral an das Vollzichungsdirektociuin
der helvetischen Republik.

Bürger Direktoren:
Die Deputation, welche Sie die Güte gehabt ha-

den den 6ten dieses nach Zürich an mich abzuschicken,

wird sie ohne Zweifel benachrichtigt haben, daß es die

Absicht des Regierungskommissairs ist, den Beschluß

vom zo. Prairial, welcher Maasregeln gegen die W-
gclassenheit der Presse enthält, nicht in Ausübung zu

setzen.

Das Direktorium der fränkischen Republik hat

die nämliche Absicht. Es trägt mir in einem Driest

vom 9. dieses Monats ausdrüklich auf, Sie darauf

aufmerksam zu machen, daß es hierdurch einen neuen

Beweis seiner Ehrfurcht für das Völkerrecht giebt/

daß dies aber auch für den gesezgcbendcn Körper und

für das helvetische Direktorium eine Ursache mehr ich

sich als Freunde der fränkischen Republik z» zeigen/

taßj das fränkische Direktorium von ihrer BstdcrkcN

eine freimüthigere, freundschaftlichi re Aufführung ivu

die bisherige erwartet; daß es besonders Host/ der

geiezgcbende Körper werde nicht anstehen, die beiden

Bürger, auf welche die Wahl des Regierungskommii
fairs gefallen war, zu Mitgliedern des Direktormms

zu ernennen, und er werde sich beeifern, über b>e U'

gehungen der Presse, und die Zügellos,gkcit der ^ '
nale, ein Gese; welches den Zwek des Beschlusses v

zo. Prairial erreichen wird, zu verfertigen.

Ohne Zweifel fühlcn Sie, Bürger Direktoren,

die Wichtigkeit dieser Bemerkungen, die mir das Äo

ziehungsdirektorium ausdrüklich auftragt, v

zulegen. Indem ich sie Ihnen bekannt mache, V N

ich bald im Stande zu scy», ihm zu melden, daß ic

wohlthätigen Absichten vollkommen erreicht sind.

Republikanischer Gruß.

Schauenburg.
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